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1. Aktueller Stand der Umsetzung BTHG

Ab 01.01.2020

 Schaffung eines neuen Leistungsgesetzes SGB IX mit 

den Fachleistungen der Eingliederungshilfe

 Im SGB XII verbleiben die existenzsichernden 

Leistungen



2. Unterscheidung SGB IX und SGB XII

Neues Splitting, Curacon, 2018



3. Besondere Wohnformen

 Neue Begrifflichkeit 

„Besondere Wohnformen“ = ehemalige stationäre Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe:

„Psychiatrisches Wohnheim“ Könitz, „Pflege- und Wohnheim“ Könitz, 

Wohnstätten „Am Anger“ und „Am Eichwald“ in Bad Blankenburg, „Johanneshof“ 

Quittelsdorf, Wohnstätten „Paul-Auerbach-Haus“ und „Brudergasse“ in Saalfeld, 

„Wohnstätte Altengesees“, „Wohnstätte Am Kießling“ in Bad Lobenstein, 

„Übergangswohnheim Oase“ in Rudolstadt, Wohnheime „Haus Ginkgo“ und „Haus 

Kleeblatt“ in Rudolstadt, „Jagdschloss“ Hirschhügel, „Sozialtherapeutisches 

Wohnheim“ Saalfeld



3. Besondere Wohnformen

 Trennung der existenzsichernden Leistungen von den 

Fachleistungen:

• Änderung der derzeitigen Heimverträge (Mietverträge nach 

BGB oder nach Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz -

WBVG)

• Prüfung der Angemessenheit der KdU (Kosten der 

Unterkunft) 

• Wegfall Barbetrag und Bekleidungsgeld – dafür Auszahlung 

Regelbedarf und KdU auf das Konto des Klienten

• Fachleistungen werden an den Leistungserbringer gezahlt

• Bedarfsermittlung durch die Sozialarbeiter des Sozialamtes 

erfolgt weiterhin mittels ITP für die Fachleistungen



4. Aufgaben des Landratsamtes

 Beendigung der Überleitung der Renten und anderer 

Einkommen (alle Einkommen gehen direkt auf das Girokonto des Klienten)

 Bereitstellung neuer Antragsformulare SGB IX und 

SGB XII über Formularpool Thüringen

 Beratung der Leistungsberechtigten und deren 

Betreuer

 Prüfung der Angemessenheit der Kosten der 

Unterkunft

 Bescheiderteilung

 Pünktliche Zahlung der Leistungen zum 01.01.2020



5. Aufgaben der Betreuer 

1. Bis 30.06.2019 

• Einrichtung eines Girokontos für die Betreuten und

• Mitteilung der Kontonummer an den Träger der Eingliederungshilfe 

(Sozialamt, SG Eingliederungshilfe/Pflege)

2. Bis 31.07.2019

• Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2018 beim Finanzamt einreichen

• Nach Entscheidung des Finanzamtes – sofortige Vorlage der 

Einkommenssteuererklärung / Nichtveranlagungsbescheinigung an das 

Sozialamt, SG Eingliederungshilfe/Pflege

3. Bis 31.10.2019 

• Übergabe der geänderten Mietverträge bzw. WBVG-Verträge an das 

Sozialamt, SG Grundsicherung/Wohngeld/Bildung und Teilhabe und

• der Einkommensnachweise (wie bisher: aktuelle Rentenbescheide, 

Kontoauszüge der letzten 3 Monate, Vermögensnachweise …)



5. Aufgaben der Betreuer 
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-Selbstbestimmter Einkauf von Serviceleistungen in 

der besonderen Wohnform (Wäschepaket, Fahrdienst, 

Essenspaket) – Verhandlung mit der Einrichtung/besondere Wohnform

-2 Anträge erforderlich (GSI-Antrag, EGH-Antrag) –

Antragserfordernis ab 2020!

-Zahlung Elternbeitrag nach § 138 (4) SGB IX –
Sicherstellung der Zahlungs-verpflichtung direkt an Einrichtung/besondere 

Wohnform

-Wegfall der Bekleidungspauschalen       Betreuer: 

Sicherstellung der Anschaffung von Bekleidung 

/Schuhe (Abdeckung durch

WICHTIG!

 Antragserfordernis ab 01.01.2020!

 Altfälle werden von Amts wegen auf das neue Recht umgestellt

 Für Neufälle ab 01.01.2020 sind zwei Anträge erforderlich:

• Antrag auf Grundsicherung nach SGB XII und

• Antrag auf Eingliederungshilfe nach SGB IX

 Ggf. Einrichtung Abtretungserklärung, Dauerauftrag, 

Einzugsermächtigung oder direkte Zahlung der Miete und der 

Lebenshaltungskosten an den Leistungserbringer 



5. Aufgaben der Betreuer 
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-Selbstbestimmter Einkauf von Serviceleistungen in 

der besonderen Wohnform (Wäschepaket, Fahrdienst, 

Essenspaket) – Verhandlung mit der Einrichtung/besondere Wohnform

-2 Anträge erforderlich (GSI-Antrag, EGH-Antrag) –

Antragserfordernis ab 2020!

-Zahlung Elternbeitrag nach § 138 (4) SGB IX –
Sicherstellung der Zahlungs-verpflichtung direkt an Einrichtung/besondere 

Wohnform

-Wegfall der Bekleidungspauschalen       Betreuer: 

Sicherstellung der Anschaffung von Bekleidung 

/Schuhe (Abdeckung durch

WICHTIG!

 Zahlung Elternbeitrag nach § 138 (4) SGB IX

• Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen direkt an Leistungserbringer  

der besonderen Wohnformen

 Wegfall der Bekleidungspauschalen 

• Betreuer: Sicherstellung der Anschaffung von Bekleidung / 

Schuhen (Abdeckung durch Regelsatz)

 Klient / Betreuer sind Beteiligte am Gesamtplanverfahren = 

Gesamtplangespräch

• Zustimmungserfordernis bei der Durchführung der 

Teilhabekonferenz
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6. Literaturempfehlung 

Kurt Ditschler – BTHG: Wegweiser für gesetzliche Betreuer

https://www.ditschler-seminare.de

Online bestellbar

ab 19,95 €

https://www.ditschler-seminare.de/


7. Kontakte/Anfragen
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-Selbstbestimmter Einkauf von Serviceleistungen in 

der besonderen Wohnform (Wäschepaket, Fahrdienst, 

Essenspaket) – Verhandlung mit der Einrichtung/besondere Wohnform

-2 Anträge erforderlich (GSI-Antrag, EGH-Antrag) –

Antragserfordernis ab 2020!

-Zahlung Elternbeitrag nach § 138 (4) SGB IX –
Sicherstellung der Zahlungs-verpflichtung direkt an Einrichtung/besondere 

Wohnform

-Wegfall der Bekleidungspauschalen       Betreuer: 

Sicherstellung der Anschaffung von Bekleidung 

/Schuhe (Abdeckung durch

Bei Fragen wenden Sie sich bitte im Sozialamt an:

Frau Klatt (Tel. 03671/823 591)

Frau Wagner (Tel. 03671/823 527)

Frau Dutz (Tel. 03671/823 576)

oder per E-Mail an

sozialamt@kreis-slf.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

mailto:sozialamt@kreis-slf.de

